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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass baden-württembergische Behörden in Bezug auf kosovarische
Flüchtlinge ungeklärter Staatsangehörigkeit bei serbischen Behörden nach -
fragen, ob es sich um serbische Staatsbürger handelt?

2. Sind ihr Fälle bekannt, in denen von serbischen Behörden auf entsprechenden
Auskunftswunsch baden-württembergischer Stellen eine serbische Staatsan-
gehörigkeit von kosovarischen Flüchtlingen bestätigt wurde, weil sie das Ge-
biet der Republik Kosovo oder Teile davon als serbisches Territorium betrach-
ten und wenn ja, wie viele Fälle sind dies und welche baden-württembergi-
schen Stellen richteten Anfragen an serbische Stellen?

3. Sind ihr Fälle bekannt, in denen kosovarischen Flüchtlingen vorgeworfen wur-
de, falsche Angaben bei der Einreise gemacht zu haben, weil sie die kosovari-
sche Staatsbürgerschaft oder Staatenlosigkeit angegeben haben und wenn ja,
wie viele und welche baden-württembergischen Behörden waren beteiligt?

4. Welche Handlungsanweisungen und Verwaltungspraxis gibt es für die Auslän-
der- und/oder Polizeibehörden in Fällen ungeklärter Staatsbürgerschaft kosova-
rischer Flüchtlinge, um deren Staatsangehörigkeit festzustellen?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. August 2012 Nr. 4-13-KOS/0/32 beantwortet das Innen-
ministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Trifft es zu, dass baden-württembergische Behörden in Bezug auf kosovarische
Flüchtlinge ungeklärter Staatsangehörigkeit bei serbischen Behörden nach -
fragen, ob es sich um serbische Staatsbürger handelt?

2. Sind ihr Fälle bekannt, in denen von serbischen Behörden auf entsprechenden
Auskunftswunsch baden-württembergischer Stellen eine serbische Staatsan-
gehörigkeit von kosovarischen Flüchtlingen bestätigt wurde, weil sie das Ge-
biet der Republik Kosovo oder Teile davon als serbisches Territorium betrach-
ten und wenn ja, wie viele Fälle sind dies und welche baden-württembergi-
schen Stellen richteten Anfragen an serbische Stellen?

Zu 1. und 2.:

Bei der Ermittlung der mutmaßlichen Staatsangehörigkeit eines Ausländers orien-
tiert sich das insoweit landesweit zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe, so-
fern die Staatsangehörigkeit nicht von vornherein aufgrund vorliegender Urkun-
den offenkundig ist, an den verfügbaren Hinweisen auf entsprechende Staaten.
Dazu gehören unter anderem die Angaben der Betroffenen zu ihrer Herkunft, vor-
handene Identitätspapiere, letzter Wohnort o. ä. sowie ggf. weitere Erkenntnisse
und Ergebnisse aus dem Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flücht -
linge und vor den Verwaltungsgerichten. Ausgehend von diesen Erkenntnismög-
lichkeiten erfolgt dann die Anfrage an die Vertretung des mutmaßlichen Her-
kunftsstaates. 

Personen mit kosovarischer Herkunft haben sowohl die kosovarische als auch die
serbische Staatsangehörigkeit. Sie hatten die serbische Staatsangehörigkeit in der
historischen Nachfolge ihrer jugoslawischen Staatsangehörigkeit. Nach Art. 14
der Verfassung der Republik Kosovo richtet sich der Erwerb und der Verlust der
Staatsbürgerschaft nach dem einfachen Gesetz. Mit Inkrafttreten des kosovari-
schen Staatsangehörigkeitsgesetzes trat die kosovarische Staatsangehörigkeit zur
serbischen hinzu. § 3 des kosovarischen Staatsangehörigkeitsgesetzes erkennt die
Mehrstaatigkeit ausdrücklich an. Mit der Unabhängigkeitserklärung der Republik
Kosovo am 17. Februar 2008 ging die serbische Staatsangehörigkeit der Kosova-
ren nicht unter (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24. September 2008,
13 S 1812/07, Juris, Rn 38).

Liegen nur Anhaltspunkte für eine Herkunft aus der Republik Kosovo vor, wird
ein Verfahren nach dem Rückübernahmeabkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland mit der Republik Kosovo vom 1. September 2010 eingeleitet.
Wenn sich während dieses Verfahrens herausstellt, dass die Behörden der Repu-
blik Kosovo kein Rückreisedokument ausstellen, erfolgt in diesen Fällen auch
 eine Kontaktaufnahme mit serbischen Behörden.

In den Fällen, in denen Anhaltspunkte vorliegen, die für eine Herkunft aus der
Republik Kosovo sprechen, während andere Hinweise auf eine Herkunft aus der
Republik Serbien hindeuten, erfolgt eine Anfrage sowohl bei den kosovarischen
als auch bei den serbischen Behörden. Stellen dann die kosovarischen Behörden
ein Rückreisedokument aus, erfolgt die Rückführung unbeschadet der Antwort
der Republik Serbien in die Republik Kosovo.
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3. Sind ihr Fälle bekannt, in denen kosovarischen Flüchtlingen vorgeworfen wur-
de, falsche Angaben bei der Einreise gemacht zu haben, weil sie die kosovari-
sche Staatsbürgerschaft oder Staatenlosigkeit angegeben haben und wenn ja,
wie viele und welche baden-württembergischen Behörden waren beteiligt?

Zu 3.:

In einer beträchtlichen Anzahl von Fällen kann bei der Durchführung des bilatera-
len Rückübernahmeabkommens mit der Republik Kosovo die kosovarische
Staatsangehörigkeit von den dortigen Behörden nicht bestätigt werden. Augen-
scheinlich geben diese Personen eine kosovarische Herkunft wahrheitswidrig in
der Erwartung an, durch Täuschung über ihre Staatsangehörigkeit in den Genuss
eines Bleiberechtes kommen zu können. Die Durchführung des bilateralen Ab-
kommens mit Kosovo und des EU-Rückübernahmeabkommens mit Serbien ob-
liegt dem landesweit zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe.

4. Welche Handlungsanweisungen und Verwaltungspraxis gibt es für die Auslän-
der- und/oder Polizeibehörden in Fällen ungeklärter Staatsbürgerschaft koso-
varischer Flüchtlinge, um deren Staatsangehörigkeit festzustellen?

Zu 4.:

Die verbindliche Feststellung der jeweiligen Staatsangehörigkeit obliegt aus völ-
kerrechtlichen Gründen dem jeweiligen Herkunftsstaat. Für Anfragen an die
 Republik Kosovo im Rahmen des Rückübernahmeabkommens mit der Republik
Kosovo ist das Regierungspräsidium Karlsruhe landesweit zuständig. Für das
 Regierungspräsidium Karlsruhe ergibt sich die Handlungsanleitung aus dem
Rückübernahmeabkommen. Entsprechende Handlungsanweisungen o. ä. für die
unteren Ausländerbehörden und/oder Polizeibehörden sind deshalb nicht erforder-
lich. 

Gall

Innenminister
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